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§ 1 

Grundsätze* 

Ein hohes Qualifikationsniveau liegt im gemeinsamen Interesse von Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Qualifizierung dient der Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen und dem Erhalt und der Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit der Arbeitnehmer.  
 
Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot 
dar, das von den Betriebsparteien durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrge-
nommen und näher ausgestaltet werden kann. Weiter gehende Mitbestimmungsrech-
te nach BetrVG werden dadurch nicht berührt. 

§ 2 
Tarifliche Qualifizierung 

(1) Als Qualifizierung im Sinne dieses Tarifvertrages gelten alle betriebsbezogenen 
und individuellen beruflichen Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, mit Aus-
nahme arbeitsplatzbezogener Einweisungen oder Schulungen aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtung für Arbeitnehmer mit besonderer Funktion. 
 
(2) Tarifliche Qualifizierung ist unabhängig vom Lernort oder der Lernmethode (z. B. 
auch Lernen im Prozess der Arbeit). 

§ 3 
Qualifizierungsplanung und Qualifizierungsmaßnahmen 

(1) Zur betrieblichen Qualifizierungsplanung gehören die Feststellung der bestehen-
den Qualifikationen und des künftigen Qualifizierungsbedarfs im Hinblick auf die 
Qualifikationsanforderungen der jeweiligen Tätigkeiten. Auf dieser Grundlage können 
Qualifizierungsziele und geeignete Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt werden.  
 
(2) Die Qualifizierungsplanung erfolgt anhand der betrieblichen Erfordernisse und der 
Anforderungen an die Erhaltung und Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen 
der Arbeitnehmer.  

Bei der Qualifizierungsplanung und den auf dieser Grundlage entwickelten Qualifizie-
rungszielen und Qualifizierungsmaßnahmen sollen die Belange der Beschäftigten ein-
schließlich der Belange besonderer Arbeitnehmergruppen wie z. B. älterer Arbeitneh-
mer, Arbeitnehmer in Wechselschicht oder Beschäftigten nach und während Elternzeit 
berücksichtigt werden. 
 

                                            

* Dieser Tarifvertrag gilt für den räumlichen, persönlichen und fachlichen Geltungsbereich des Man-
teltarifvertrages vom 24. Juni 1992 in der Fassung vom 18. April 2002 sowie des Manteltarifvertra-
ges für die chemische Industrie in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) vom 17. März 1994 
in der Fassung vom 30. April 2002, jedoch nicht für zu ihrer Berufsausbildung beschäftigte Perso-
nen.  
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(3) Betrieblich soll ein geeignetes Vorgehen für die Qualifizierungsplanung vorgese-
hen werden, das auch Mitarbeiter- bzw. Gruppengespräche miteinbeziehen kann.  
 
(4) Die im Betrieb angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen können vom Arbeitneh-
mer gemäß der betrieblichen und individuellen Bedürfnisse, den Qualifizierungszielen 
und den Teilnahmekriterien der Maßnahme wahrgenommen werden. Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer treffen dazu eine entsprechende Qualifizierungsvereinbarung. 
 
(5) In der Qualifizierungsvereinbarung werden die Kostentragung des Arbeitgebers 
und der Eigenbeitrag des Arbeitnehmers angemessen festgelegt. Die Betriebspartei-
en sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichti-
gung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln.  
 
(6) Der Eigenbeitrag des Arbeitnehmers wird in der Regel in Zeit erbracht. Der Arbeit-
nehmer kann den Zeitanteil durch Zeitguthaben, auch über ein Langzeitkonto gemäß 
den manteltariflichen Bestimmungen sowie durch Reduzierung der vereinbarten indi-
viduellen regelmäßigen Arbeitszeit für die Dauer der Qualifizierungsmaßnahme 
erbringen. 
 
(7) Kommt im Einzelfall eine Vereinbarung über eine tarifliche Qualifizierungsmaß-
nahme nicht zustande, so kann der Arbeitnehmer allein Freistellung für eine außerbe-
triebliche Qualifizierungsmaßnahme verlangen, wenn er dafür Zeit aus einem betrieb-
lich für Qualifizierungszwecke nutzbaren Zeitwertkonto oder Zeitguthaben verwendet. 
Die Festlegung des Freistellungszeitraums erfolgt unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Belange.  

§ 4 
Qualifizierungsberatung 

Zu Fragen der tariflichen Qualifizierung werden die Tarifvertragsparteien unter Einbe-
ziehung der Weiterbildungs-Stiftung (WBS) ein Beratungsangebot aufbauen. Sie sor-
gen für regionale Kontakte zu einem Netzwerk aus bewährten Bildungsanbietern (z. B. 
Bildungseinrichtungen der IG BCE, der Chemie-Arbeitgeberverbände und 
Mitgliedsunternehmen). 

§ 5 
Bestehende Vorschriften 

(1) Bestehende betriebliche und einzelarbeitsvertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. 
 
(2) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die betriebliche Qualifizierungs-
planung einbezogen werden. 

§ 6 
Schlussvorschriften 

Der Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. Er kann mit einer Frist von sechs Mo-
naten zum Halbjahresende gekündigt werden. 


